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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §4 Abs1;

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Es obliegt gemäß § 4 Abs 1 VVG die Bewerkstelligung der mangelnden Leistung auf Gefahr und Kosten des

Verp7ichteten der Vollstreckungsbehörde. Es kann daher nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, dass die Kosten

ohne Einschaltung der Behörde geringer gewesen wären (Hinweis E vom 6. Juli 2010, 2009/05/0028, mwH). Die

Behörde war auch nicht verp7ichtet, eine allfällige Senkung der Ersatzvornahmekosten durch eine persönliche

Mitwirkung des Beschwerdeführers in Erwägung zu ziehen (Hinweis E vom 20. März 1972, 1812/71).Es obliegt gemäß

Paragraph 4, Absatz eins, VVG die Bewerkstelligung der mangelnden Leistung auf Gefahr und Kosten des

Verp7ichteten der Vollstreckungsbehörde. Es kann daher nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, dass die Kosten

ohne Einschaltung der Behörde geringer gewesen wären (Hinweis E vom 6. Juli 2010, 2009/05/0028, mwH). Die

Behörde war auch nicht verp7ichtet, eine allfällige Senkung der Ersatzvornahmekosten durch eine persönliche

Mitwirkung des Beschwerdeführers in Erwägung zu ziehen (Hinweis E vom 20. März 1972, 1812/71).
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